
ERGÄNZUNGSBESTIMMUNGEN

FÜR DIE VEREDLUNG VON GEWEBEN

SOWIE VON MASCHENWAREN ALLER ART

(OHNE STOFFDRUCK) ZU DEN EINHEITS-

BEDINGUNGEN FÜR TEXTIL-

VEREDLUNGSAUFTRÄGE

§ 1

Veredlungspreis

Der Veredlungspreis gilt ausschließlich für die
durch Farbgruppen und die verlangten Eigen-
schaften sowie nach Menge und Qualität ge-
kennzeichnete Veredlungsleistung.

§ 2

Kennzeichnung der Rohware

Kennzeichnungen der Stücke durch den Auf-
traggeber (Stücknummer) sollen am Stücken-
de angebracht sein, tunlichst 50 cm in das
Stück hinein.

§ 3

Begriff "Eine Qualität"

Darunter ist Ware aus gleichen Spinnstoffen,
aus gleichen Gespinsten, gleicher Provenienz,
gleichem Titre oder gleicher Garnnummer, von
gleichem Gewicht, gleicher Rohbreite, gleicher
Einstellung in Kette und Schuß sowie in glei-
cher Bindung oder Legung zu verstehen.

§ 4

Gewährleistung für Fertigmaße und
gewichte

(3) Eine Gewähr für eine bestimmte Länge
oder Breite oder für ein bestimmtes Ge-
wicht der fertigen Ware wird nicht über-
nommen; das Ergebnis einzelner Stücke
oder von Teillieferungen aus einem Auf-
trag kann nicht als Maßstab für das Er-
gebnis des gesamten Auftrags gelten.

(4) Wird bei besonderen Artikeln im Einzelfall
ein bestimmter Längeneingang vereinbart,
so hat der Veredler nur Gewähr zu leisten,
wenn dieser Längeneingang

bei elastischen Geweben.
schwerer Walkware oder

Maschenware um mehr als
5%,

bei sonstigen Geweben um mehr als 2%,

jeweils bezogen auf die angelieferte Ge-
samtmenge, überschritten wird. Bei Über-
schreiten dieser Toleranzen wird nur Er-
satz für den darüber hinausgehenden
Längenverlust geleistet.

§ 5

Fehlerkennzeichnung und Stückenden

(3) Eine Fehlerkennzeichnung durch den Ver-
edler befreit den Auftraggeber nicht von
einer Nachprüfung der veredelten Partie.

(4) Eine Verpflichtung, die Fertigware mit den
ursprünglichen Stückenden zurück- zulie-
fern, wird nicht übernommen; beide Stü-
ckenden bis zu je 50 cm und andere ge-
ringfügige Teile der Stücke, die bei ord-
nungsgemäßer Bearbeitung und Aufma-
chung abgeschnitten werden müssen, gel-
ten als unvermeidliche Abfälle.



ERGÄNZUNGSBESTIMMUNGEN

FÜR DIE BESCHICHTUNG UND WEITERE

BEARBEITUNG VON TRÄGERMATERIAL

(GEWEBEN, GEWIRKEN, VLIESEN UND

ANDEREN)

ZU DEN EINHEITSBEDINGUNGEN FÜR

TEXTILVEREDLUNGSAUFTRÄGE

§ 1

Veredlungspreis

Der Veredlungspreis gilt ausschließlich für die
durch die Art der Beschichtung und die ver-
langten Eigenschaften sowie nach Menge und
Qualität gekennzeichnete Veredlungsleistung.

§ 2

Kennzeichnung der Rohware sowie der
vorbehandelten Trägermaterialien

(1) Bei Übersendung der Ware ist dem Vered-
ler ein Begleitzettel mit genauer Angabe
für jede einzelne Rolle über Menge, Breite
und Art der Ware zuzustellen. Hierbei muß
mit diesen Angaben nochmals jede einzel-
ne Rolle gesondert gekennzeichnet sein.

(2) In der Ware vorhandene Fehler sind an
der Ware selbst und am Rollenanhänger
zu kennzeichnen.

§ 3

Angaben zur Veredlungsleistung

(1) Bei Auftragserteilung sind dem Veredler
genaue Angaben über den Aufbau der zur
Veredlung kommenden Ware (z.B. Roh-
stoffbasis, Trägermaterial, Gewebe-
konstruktion, Nadelzahl je qm, Art der
chemischen Bindemittel sowie Art und Um-
fang der vor Auftragserteilung bereits
durchgeführten Vorbehandlungen) sowie
Verwendungszweck zu machen.

(2) Änderungen im Aufbau und in der Zu-
sammensetzung sind dem Veredler recht-
zeitig mitzuteilen.

(3) Bei jeder Auftragserteilung ist die Art der
Veredlung sowie evtl. zusätzliche Leist-
ungen eindeutig schriftlich zu bezeichnen.
Ferner ist die jeweils zu beschichtende
Seite des Trägermaterials zu kenn-
zeichnen.

(4) Zur eindeutigen Bezeichnung gehören z.B.
Angaben über Gesamtgewicht oder Ge-

samtstärke, Fertigbreite, ggf. Fliesen-
format, Beschichtungsgewicht, Art der Be-
schichtung und Art der Verpackung.

(5) Bei Auftragserteilung ist zwischen Auftrag-
geber und Veredler die für die gewünschte
Fertigbreite notwendige Rohbreite festzu-
legen, wobei evtl. zusätzliche Veredlungs-
leistungen, wie z.B. Beschneiden der Kan-
ten, Prägen, Streifenschneiden usw., ent-
sprechend zu berücksichtigen sind. Gege-
benenfalls ist die erforderliche Rohbreite in
einem Vorversuch zu klären.

§ 4

Ausbeuteregelungen

(1) Bei Vertragsabschluß sind Vereinbarungen
über den auftragsbedingten Fabrikations-
verlust (Endstücke), den Anteil der durch
die Beschichtung bedingten zweiten Wahl,
die Schnittverluste (z. B. Bänderschnei-
den, Fliesenstanzen) sowie den Schrumpf
zu treffen.

(2) Bei der Ausbeuteabrechnung wird die Fer-
tigbreite (= Nutzbreite) der Ware zugrunde
gelegt.

(3) Bei Einsatz neuer Schichtträger und/oder
neuer Veredlungsleistungen sind diese
Vereinbarungen - ggf. nach Vorversuchen
- neu zu treffen.

§ 5

Fehler in der Rohware oder in den vorbehandelten
Trägermaterialien

Fehler in der Rohware oder in den vorbehan-
delten Trägermaterialien, und zwar sowohl
optisch klar erkennbare als auch versteckte,
gehen zu Lasten des Auftraggebers und be-
rechtigen insbesondere nicht zu Minderungen
des Veredlungspreises.

§ 6

Gewährleistung

(1) Eine Gewährleistung für eine vereinbarte
Dicke der Beschichtung bzw. Gesamt-
stärke oder ein vereinbartes Gewicht der
Beschichtung bzw. Gesamtgewicht wird
durch fertigungstechnisch bedingte Mög-
lichkeit und den Arbeitsablauf nur im Rah-
men vereinbarter Toleranzen übernom-
men, wenn die angelieferte Rohware oder
die vorbehandelten Trägermaterialien eine
gleichmäßige Soll-Stärke nach DIN 53 855
bzw. ein gleichmäßiges Soll-Gewicht auf-
weist. Das Ergebnis einzelner Stücke oder
von Teillieferungen aus einem Auftrag



kann nicht als Maßstab für das Ergebnis
des gesamten Auftrages gelten.

(2) Eine Beschichtung nach einem vom Auf-
traggeber vorgelegten beschichteten Mus-
ter bedeutet noch keine Übernahme der
Gewährleistung im Sinne des Abs. 1

§ 7

Haftungsausschluß

Die Haftung des Veredlers ist außer den in
§ 12 EBTV bestimmten Fällen ausgeschlossen
für Mängel, die sich aus der Struktur des Trä-
germaterials, der Reißfestigkeit, dem Schrumpf
und dessen Einfluß auf die Reißfestigkeit er-
geben. Für Farb- und Druckmusterverände-
rungen des Trägermaterials, die sich während
der Beschichtung ergeben, ist ebenfalls die
Haftung ausgeschlossen. Der Haf- tungsaus-
schluß des Veredlers gilt nicht in den Fällen, in
denen durch Fehler bei der Beschichtung, z. B.
infolge zu hoher Temperaturen, solche Mängel
auftreten.


